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EXW
FCA
CPT
CIP

Ab Werk (… benannter Ort)
Frei Frachtführer (… benannter Ort) 
Frachtfrei (… benannter Bestimmungsort)
Frachtfrei versichert (… benannter Bestimmungsort)

DAP
DAT
DDP

Geliefert benannter Ort (...benannter Bestimmungsort)
Geliefert Terminal (… benannter Bestimmungshafen/-ort)
Geliefert verzollt (… benannter Bestimmungsort)

See- und Binnenschiff stransport
FAS
FOB
CFR
CIF

Frei Längsseite Schiff  (… benannter Verschiff ungshafen)
Frei an Bord (… benannter Verschiff ungshafen)
Kosten und Fracht (… benannter Bestimmungshafen)
Kosten, Versicherung, Fracht (… benannter Bestimmungshafen)

Transport (Durchführung mit entsprechenden Transportmitteln) und die dazu geeigneten Incoterms®-Klauseln 2010
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m.A.

zu vereinbaren

CPT für jede Transportart

CIP für jede Transportart

Seeversicherungspfl icht

zu empfehlen

zu empfehlen

Verladungsort: Gebäude des Verkäufers

DAP für jede Transportart 

Anmerkung: Benutzen Sie für RO/RO und Container CIP statt CIF

Anmerkung: Benutzen Sie für RO/RO und Container CPT statt CFR

Anmerkung: Benutzen Sie für RO/RO und Container FCA statt FOB

Verladungsort: Anderswo

DAT für jede Transportart 

DDP für jede Transportart 

 Benennung Lieferort

 Benennung Lieferort

Benennung Lieferort Benennung Bestimmungsort 

Benennung Bestimmungsort

Versicherungspfl icht liegt beim Verkäufer Kosten des Verkäufers

Risiko des Verkäufers

o. / m.A. = ohne / mit Ausfuhrfreimachung
o. / m.E. = ohne / mit Einfuhrfreimachung Kosten des Käufers

Risiko des Käufers

‘Incoterms®‘  ist eine eingetragene Marke der International Chamber of Commerce (ICC). Der vollständige Text der Incoterms® 2010 ist zu beziehen über www.icc-deutschland.de

Anmerkung: Benutzen Sie für RO/RO und Container FCA statt FAS

Benennung Lieferort

Versicherungspfl icht

zu vereinbaren

An Bord
des Schiff es

abgesetzt

Benennung Bestimmungshafen 

Benennung Bestimmungshafen 



Klausel Der Verkäufer hat ... Der Käufer trägt die Gefahr ...

EXW (EX Works)
(Ab Werk benannter Ort, z. B. Werk, Fabrik, Lager)

die Ware auf seinem Grundstück zur Verfügung zu 
stellen, aber nicht zu verladen.

sobald die Ware auf dem Grundstück des Verkäufers 
zur Verfügung gestellt worden ist.

FCA (Free CArrier)
(frei Frachtführer benannter Lieferort 
= Verladungsort Gebäude des Verkäufers)

die zur Ausfuhr freigemachte Ware bei benanntem 
Frachtführer/Person bis zum benannten Ort zu liefern. 
Er ist für die Beladung verantwortlich.

sobald die Ware auf das von ihm bereitgestellte 
Fahrzeug verladen worden ist.

FCA (Free CArrier)
(frei Frachtführer benannter Lieferort 
= Verladungsort anderswo)

die zur Ausfuhr freigemachte Ware bei benanntem 
Frachtführer/Person bis zum benannten Ort zu liefern. 
Er ist für das Entladen nicht verantwortlich.

ab Entladung des ankommenden Fahrzeugs bei 
benanntem Frachtführer/Person.

FAS (Free Alongside Ship)
(frei Längsseite Schiff  benannter Verschiff ungshafen)

die zur Ausfuhr freigemachte Ware längsseits des 
Schiff es im Verschiff ungshafen zu liefern.

sobald die Ware längsseits des Schiff es 
im Verschiff ungshafen angeliefert wurde.

FOB (Free On Board)
(frei an Bord benannter Verschiff ungshafen)

die Ware an Bord des Schiff es im Verschiff ungshafen 
abzusetzen; bis dahin trägt er Kosten und Gefahr.

sobald die Ware an Bord des Schiff es im 
Verschiff ungshafen geladen ist.

CFR (Cost and FReight)
(Kosten und Fracht benannter 
Bestimmungshafen)

Kosten und Fracht - nicht aber die Gefahr - bis zum 
vereinbarten Bestimmungshafen zu tragen.

wie „FOB“; er hat die Ware im vereinbarten 
Bestimmungshafen abzunehmen.

CIF (Cost, Insurance and FReight)
(Kosten, Versicherung und Fracht benannter 
Bestimmungshafen)

zusätzlich zur CFR-Vereinbarung eine Seeversicherung 
(mit Mindestdeckung zzgl. 10 % imaginärer Gewinn) zu seinen 
Lasten abzuschließen.

wie „FOB“; er hat die Ware im vereinbarten 
Bestimmungshafen abzunehmen.

CPT (Carriage Paid To)
(frachtfrei benannter Bestimmungsort)

die Fracht für die Beförderung der Ware bis zum 
benannten Bestimmungsort zu tragen.

sobald die Ware dem ersten Frachtführer übergeben 
ist.

CIP (Carriage and Insurance Paid to)
(frachtfrei versichert benannter Bestimmungsort)

zusätzlich zur CPT-Vereinbarung eine Transportver-
sicherung (mit Mindestdeckung zzgl. 10 % imaginärer Gewinn) 
zu seinen Lasten abzuschließen.

sobald die Ware dem ersten Frachtführer übergeben 
ist.

DAP (Delivered At Place)
(geliefert benannter Bestimmungsort)

alle Gefahren und Kosten bis zum benannten Bestim-
mungsort zu tragen. Er hat die Ware zur Einfuhr nicht 
freizumachen.

sobald die nicht zur Einfuhr freigemachte Ware am 
benannten Bestimmungsort (unentladen auf dem 
ankommenden Beförderungsmittel) zur Verfügung 
gestellt wird.

DAT (Delivered At Terminal)
(geliefert benannter Terminal Bestimmungshafen/ -ort,
z. B. Lagerhalle, Containerdepot, Kai, Straßen-, 
Schienen-, Luftfrachtterminal)

bis zum benannten Terminal (inklusive der Entladung 
vom ankommenden Transportmittel) im Bestim-
mungshafen/ -ort alle Kosten und Gefahren zu tragen.

sobald die nicht zur Einfuhr freigemachte Ware am 
Terminal (entladen vom ankommenden Beförderungs-
mittel) zur Verfügung gestellt wird.

DDP (Delivered Duty Paid)
(geliefert verzollt benannter Bestimmungsort)

alle Gefahren und Kosten einschließlich Zölle, Steuern 
und anderer Kosten für die Ausfuhr, Durchfuhr und 
Einfuhr der Ware bis zum benannten Bestimmungsort 
zu tragen.

sobald die Ware entladebereit am benannten Ort 
geliefert ist.

Niederlassung Berlin
10117 Berlin, Krausenstraße 9-10
Telefon 030-3204-0
Telefax 030-3204-137 oder -317

Niederlassung Dortmund
44141 Dortmund, Märkische Straße 23-33
44019 Dortmund, Postfach 10 19 32
Telefon 0231-5481-0
Telefax 0231-5481-302

Niederlassung Düsseldorf 
40599 Düsseldorf, Am Schönenkamp 45
40001 Düsseldorf, Postfach 10 10 27
Telefon 0211-7482-0
Telefax 0211-7482-460

Niederlassung Essen
45128 Essen, Huyssenallee 100
45017 Essen, Postfach 10 17 61
Telefon 0201-823-0
Telefax 0201-823-2900

Niederlassung Hamburg
22297 Hamburg, Überseering 10 a
22209 Hamburg, Postfach 60 09 44
Telefon 040-36150-0
Telefax 040-36150-295

Niederlassung Hannover
30161 Hannover, Wedekindstr. 22 - 24
30024 Hannover, Postfach 24 80
Telefon 0511-6263-0
Telefax 0511-6263-430

Niederlassung Leipzig
04315 Leipzig, Eisenbahnstr. 1 - 3
Telefon 0341-6972-0
Telefax 0341-6972-100

Niederlassung Mainz
55122 Mainz, Hegelstr. 61
55012 Mainz, Postfach 24 80
Telefon 06131-388-0
Telefax 06131-388-114

Niederlassung München 
80339 München, Ganghoferstr. 37-39
Telefon 089-9243-0
Telefax 089-9243-319

Niederlassung Nürnberg
90402 Nürnberg, Dürrenhofstr. 6
90009 Nürnberg, Postfach 22 52
Telefon 0911-2012-0
Telefax 0911-2012-266

Niederlassung Stuttgart 
70191 Stuttgart, Heilbronner Str. 158
Telefon 0711-9550-0
Telefax 0711-9550-300

Hauptverwaltung
30659 Hannover, Riethorst 2
30659 Hannover, Postfach 51 03 69
Telefon 0511-645-0
Telefax 0511-645-4545
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